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PRIVATPERSONEN 
∗ Änderung der Freistellungsaufträge prüfen 
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∗ Besteuerung von Geländefahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
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∗ Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 



Termine Oktober 2008 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 

durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.10.2008 13.10.2008 7.10.2008 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der 
darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2008 13.10.2008 7.10.2008 
Sozialversicherung5 29.10.20086 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufen-

den Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 
gilt bei allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.10.2008) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch ex-
tern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermit-
telt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

6 Dort, wo der 31.10.2008 ein gesetzlicher Feiertag ist, sind die Beiträge am 28.10.2008 fällig und die Beitragsnachweise sind bis 
zum 24.10.2008 einzureichen. 

Termine November 2008 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 

durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.11.2008 13.11.2008 7.11.2008 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der 
darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.11.2008 13.11.2008 7.11.2008 
Gewerbesteuer 17.11.2008 20.11.2008 14.11.2008 
Grundsteuer 17.11.2008 20.11.2008 14.11.2008 
Sozialversicherung5 26.11.2008 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlänge-

rung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 



5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufen-
den Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 
gilt bei allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.10.2008 bzw. 24.11.2008) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt. 

 6 Dort, wo der 31.10.2008 ein gesetzlicher Feiertag ist, sind die Beiträge am 28.10.2008 fällig und die Beitragsnachweise sind bis 
zum 24.10.2008 einzureichen. 

 

Steuerhinterziehung durch bewusste Nichterklärung von Einkünften aus Ka-
pitalvermögen wegen fehlender Steuerbescheinigung 
Ein Ehepaar hatte für das Jahr 1993 Einkünfte aus Kapitalvermögen von 7.720 DM erklärt und ein Jahr nach 
Abgabe der Erklärungen etwa 10.000 DM nacherklärt. Tatsächlich beliefen sich die Kapitaleinkünfte auf etwa 
120.000 DM, die weitestgehend aus so genannten Tafelgeschäften stammten. 
Bei einer Prüfung durch die Steuerfahndung im Jahr 2001 stellte sich heraus, dass das Ehepaar bereits in 
den Jahren 1990 bis 1992 und auch von 1993 bis 1999 erhebliche Kapitaleinkünfte nicht erklärt hatte. Dar-
aufhin berichtigte das Ehepaar seine bisherigen Erklärungen. Das Finanzamt erfasste u. a. die nacherklärten 
Einnahmen aus Tafelgeschäften und nahm keine Anrechnung von Kapitalertragsteuer vor. 
Das Ehepaar klagte gegen den Steuerbescheid 1993, weil es der Ansicht war, die verlängerte Festsetzungs-
frist von zehn Jahren komme nicht zum Tragen, weil die Steuern nicht hinterzogen worden seien. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs hat das Ehepaar jedoch vorsätzlich gehandelt, weil ihm die steuerlichen 
Hintergründe bekannt waren. Es konnte sich nicht darauf berufen, dass durch die einbehaltene Zinsab-
schlagsteuer von 35 % auf Einnahmen aus Tafelgeschäften die Steuer abgegolten war, weil auch andere 
Einkünfte mit 30 % Zinsabschlagsteuer nicht erklärt worden waren. Ein Tatbestandsirrtum war deshalb aus-
geschlossen, so dass nicht die kürzere Festsetzungsfrist von fünf Jahren (für Steuerverkürzung), sondern 
die von zehn Jahren (für Steuerhinterziehung) galt, so dass die Veranlagung für 1993 berichtigt werden 
konnte. 
Die einbehaltene Zinsabschlagsteuer war auch nicht anzurechnen, weil das Ehepaar keine auf seinen Na-
men ausgestellte Steuerbescheinigung vorlegen konnte. Die Bescheinigung bei Tafelgeschäften führt wegen 
fehlenden Namens und Adresse des Empfängers nicht zur Anrechnung der einbehaltenen Steuer. Derartige 
„namenlose“ Urkunden könnten sonst sogar eingesetzt werden, um ungerechtfertigte Steuererstattungen zu 
realisieren. 
Hinweis: In vielen Fällen sind Anleger dazu animiert worden, Tafelgeschäfte zu tätigen. Da die Zinsab-
schlagsteuer in diesen Fällen 35 % betrug, lag die einbehaltene Steuer oft über dem eigenen Einkommens-
teuersatz, so dass sich Tafelgeschäfte dann nicht gelohnt haben. Durch die Einführung der Abgeltungsteuer 
von 25 % ab dem 1.1.2009 wird sich das Problem der Steuerhinterziehung weitestgehend von selbst lösen. 
 

PRIVATPERSONEN 

Änderung der Freistellungsaufträge prüfen 
Zum 1. Januar 2009 wird die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge eingeführt. Zum gleichen Zeitpunkt werden 
Sparerfreibetrag und Werbungskostenpauschbetrag zu einem Sparer-Pauschbetrag zusammengeführt, der 
dann 801 € für Alleinstehende und 1.602 € für zusammenveranlagte Ehegatten beträgt. 
Das Bundesministerium der Finanzen weist darauf hin, dass die vor dem 1. Januar 2009 erteilten Freistel-
lungsaufträge weiterhin ihre Gültigkeit behalten, wobei eine Beschränkung auf einzelne Konten nicht mehr 
möglich ist. 
Hinweis: Vor dem 1.1.2009 sollten alle Freistellungsaufträge geprüft werden. Dabei ist auch darüber nach-
zudenken, ob der Freistellungsauftrag zukünftig nur noch dem Institut erteilt wird, bei dem voraussichtlich die 
höchsten Zinseinnahmen anfallen werden. Ob eine Option zur Einkommensteuerveranlagung vorteilhafter 
ist, kann in vielen Fällen erst nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres festgestellt werden, wenn sämtliche 
übrigen Besteuerungsgrundlagen vorliegen. 
Deshalb sollten alle Steuerbescheinigungen aufbewahrt werden. Außerdem sollte bei den Kreditinstituten für 
jedes Jahr eine Erträgnisaufstellung beantragt werden, weil es die bisher üblichen Jahresbescheinigungen 
nicht mehr gibt. 

Zeitraum für Verlustabzug in Erbfällen verlängert 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass der vom Erblasser nicht ausgenutzte Verlustabzug vom Erben 
künftig nicht mehr bei seiner Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden kann. Da Erben diesen 
Verlustabzug bisher geltend machen konnten, gewährt das Gericht für alle Erbfälle, die bis zum Ablauf des 
Tages der Veröffentlichung der Entscheidung (12. März 2008) eingetreten sind, Vertrauensschutz. 



Erfreulich ist, dass die neue Regelung für Erbfälle nach einem Schreiben des Bundesministeriums der Fi-
nanzen erst nach dem Tag der Veröffentlichung im Bundessteuerblatt gilt, also nach dem 18.8.2008. 

UNTERNEHMEN 

Besteuerung von Geländefahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von über 2,8 t ab 1. Mai 2005 als Pkw verfassungsgemäß 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ab 1. Mai 2005 bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht von über 2,8 t (z. B. Geländewagen) die Kfz-Steuer allein anhand der Bauart und Einrichtung 
zu beurteilen ist. Die auf den 1. Mai 2005 rückwirkende Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes im 
Jahr 2006 stelle keine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung dar, weil sich die maßgebliche Rege-
lung bereits aus dem Wegfall des entsprechenden Paragrafen der Straßenverkehrszulassungsordnung er-
geben habe. 
Der Besitzer eines 2,9 t schweren Geländewagens hatte sich dagegen gewehrt, dass das bis 30. April 2005 
als Lkw besteuerte Fahrzeug ab dem 1. Mai 2005 als Pkw eingestuft worden war. 

Fahrtenbuch kann trotz kleiner Mängel ordnungsgemäß sein 
Die Frage, welche Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu stellen sind, beschäftigt immer 
wieder die Gerichte. Davon hängt letztlich ab, wie der private Nutzungsanteil oder der Sachbezugswert er-
mittelt wird. Nach der Fahrtenbuchmethode können die Kosten im Verhältnis der betrieblichen zu den priva-
ten Fahrten aufgeteilt werden. Bei einem nicht ordnungsgemäßen Fahrtenbuch ist die ungünstigere 
1%-Regelung anzuwenden. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte die Lohnsteuer-Außenprüfung geringe Mängel fest-
gestellt. So fehlte die Eintragung einer Fahrt, für die eine Tankrechnung vorlag. Außerdem stimmten Kilome-
terangaben des Fahrtenbuchs nicht mit den Angaben in Werkstattrechnungen genau überein. Das Gericht 
hielt diese Mängel nicht für ausreichend, die Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs zu versagen. 
Hinweis: Wo die Grenzen für den Begriff „kleinere Mängel“ liegen, dürfte weiterhin eine Frage der Ausle-
gung sein. Immer wieder tragen Autowerkstätten in ihre Rechnungen falsche Kilometerangaben ein. Dies hat 
auch das Gericht festgestellt. 

GmbH-Reform vom Bundestag verabschiedet 
Am 26. Juni 2008 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur 
Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) beschlossen. Nach Zustimmung des Bundesrats soll das Gesetz 
im Oktober/November 2008 in Kraft treten. 
Ziel des Gesetzes ist die Beschleunigung von Unternehmensgründungen, die Erhöhung der Attraktivität der 
GmbH als Rechtsform sowie die Bekämpfung von Missbräuchen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

Beschleunigung von Unternehmensgründungen: 
Erleichterung der Kapitalaufbringung und Übertragung von Gesellschaftsanteilen 
• Als Einstiegsvariante zur normalen GmbH wird insbesondere für Existenzgründer eine sog. haftungsbe-

schränkte Unternehmergesellschaft eingeführt. Dabei handelt es sich nicht um eine neue Rechtsform, 
sondern um eine GmbH, die zunächst ohne Mindeststammkapital gegründet werden kann, bei der das 
Mindeststammkapital dann aber durch Reduzierung der Gewinnausschüttungen nach und nach ange-
spart werden soll. 

• Jeder Geschäftsanteil muss nur noch auf einen Betrag von mindestens einem Euro lauten (bislang muss 
die Stammeinlage mindestens 100 € betragen und darf nur in Einheiten aufgeteilt werden, die durch 
50 teilbar sind). Damit können Geschäftsanteile künftig leichter aufgeteilt, zusammengelegt und übertra-
gen werden. 

• Gesellschafter können künftig auch mit einer „verdeckten Sacheinlage“ ihre Verpflichtung gegenüber der 
Gesellschaft erfüllen. Das Gesetz sieht vor, dass der Wert der geleisteten Sache auf die Bareinlagever-
pflichtung des Gesellschafters angerechnet wird. Die Anrechnung erfolgt erst nach Eintragung der Ge-
sellschaft in das Handelsregister. Weiß der Geschäftsführer also von der geplanten verdeckten Sachein-
lage, so darf er in der Handelsregisteranmeldung nicht versichern, die Bareinlage sei erfüllt. 

Einführung von Musterprotokollen 
Für unkomplizierte Standardgründungen (u. a. Bargründung, höchstens drei Gesellschafter) werden 
zwei beurkundungspflichtige Musterprotokolle als Anlage zum GmbH-Gesetz zur Verfügung gestellt. Bei 
Verwendung des Musterprotokolls, in dem Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestellung und Gesellschaf-
terliste in einem Dokument vereint werden, fallen zukünftig erheblich geringere Notargebühren an. 



Beschleunigung der Registereintragung 
• Bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand genehmigungspflichtig ist, wird das Eintragungsver-

fahren vollständig von der verwaltungsrechtlichen Genehmigung abgekoppelt. Dementsprechend sind 
keine Genehmigungsurkunden mehr beim Registergericht einzureichen. 

• Bei Gründung von Ein-Personen-GmbHs wird künftig auf die Stellung besonderer Sicherheitsleistungen 
verzichtet. 

• Bei der Gründungsprüfung kann das Gericht nur noch dann Nachweise verlangen, wenn es bezüglich der 
ordnungsgemäßen Kapitalaufbringung erhebliche Zweifel hat. Bei Sacheinlagen wird die Werthaltigkeits-
kontrolle auf die Frage beschränkt, ob eine „nicht unwesentliche“ Überbewertung vorliegt. 

Erhöhung der Attraktivität der GmbH als Rechtsform: 
Verlegung des Verwaltungssitzes ins Ausland 
Zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen gegenüber EU-Auslandsgesellschaften soll es deutschen Ge-
sellschaften ermöglicht werden, einen Verwaltungssitz zu wählen, der nicht notwendig mit dem Satzungssitz 
übereinstimmt. Deutsche Konzerne können danach zukünftig ihre Auslandstöchter in der Rechtsform der 
vertrauten GmbH führen. 
Mehr Transparenz bei Gesellschaftsanteilen 
Nach dem Vorbild des Aktienregisters gilt künftig nur derjenige als Gesellschafter, der in die Gesellschafterli-
ste eingetragen ist. Durch die damit transparentere Struktur der Anteilseigner können Geschäftspartner der 
GmbH lückenlos und einfach nachvollziehen, wer hinter der Gesellschaft steht. Veräußerer und Erwerber 
von Gesellschaftsanteilen erhalten den Anreiz, die Gesellschafterliste aktuell zu halten. 
Gutgläubiger Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
Die Gesellschafterliste dient künftig auch als Anknüpfungspunkt für einen gutgläubigen Erwerb von Ge-
schäftsanteilen. Wer einen Geschäftsanteil erwirbt, kann darauf vertrauen, dass die in der Gesellschafterliste 
verzeichnete Person auch wirklich Gesellschafter ist. Ist eine unrichtige Eintragung in der Gesellschafterliste 
für mindestens drei Jahre unbeanstandet geblieben, so gilt der Inhalt der Liste dem Erwerber gegenüber als 
richtig. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Eintragung zwar weniger als drei Jahre unrichtig, die Un-
richtigkeit dem wahren Berechtigten aber zuzurechnen ist. 
Sicherung des Cash-Pooling 
Cash-Pooling ist ein Instrument zum Liquiditätsausgleich zwischen den Unternehmensteilen im Konzern, 
wobei Mittel von den Tochtergesellschaften an die Muttergesellschaft zu einem Cash-Management geleitet 
werden. Im Gegenzug erhalten die Tochtergesellschaften Rückzahlungsansprüche gegen die Muttergesell-
schaft. Zukünftig kann eine Leistung der Gesellschaft an einen Gesellschafter dann nicht als verbotene Aus-
zahlung von Gesellschaftsvermögen gewertet werden, wenn ein reiner Aktivtausch vorliegt, also der Gegen-
leistungs- oder Rückerstattungsanspruch der Gesellschaft gegen den Gesellschafter die Auszahlung deckt 
und zudem vollwertig ist. Eine entsprechende Regelung soll auch im Bereich der Kapitalaufbringung gelten, 
wobei hier allerdings der Rückgewähranspruch nicht nur vollwertig, sondern liquide sein muss. Zudem ist 
das Hin- und Herzahlen in der Anmeldung der Gesellschaft offen zu legen. 
Deregulierung des Eigenkapitalersatzrechts 
Im Rahmen der erheblichen Vereinfachung und grundlegenden Deregulierung des Eigenkapitalersatzrechts 
wird es eine Unterscheidung zwischen „kapitalersetzenden“ und „normalen“ Gesellschafterdarlehen nicht 
mehr geben. Hat ein Gesellschafter der GmbH Vermögenswerte zur Nutzung überlassen, kann er künftig 
seinen Aussonderungsanspruch während der Dauer des Insolvenzverfahrens, höchstens für eine Zeit von 
einem Jahr ab dessen Eröffnung, nicht geltend machen. Dem Gesellschafter wird dafür ein finanzieller Aus-
gleich zugebilligt. 

Bekämpfung von Missbräuchen: 
• Zu Beschleunigung der Rechtsverfolgung gegenüber Gesellschaften muss zukünftig in das Handelsregi-

ster eine inländische Geschäftsanschrift eingetragen werden. Dies gilt auch für Aktiengesellschaften, 
Einzelkaufleute, Personenhandelsgesellschaften sowie Zweigniederlassungen. Wenn unter dieser An-
schrift eine Zustellung faktisch unmöglich ist, wird die Möglichkeit verbessert, gegenüber juristischen Per-
sonen eine öffentliche Zustellung im Inland zu bewirken. 

• Im Fall der Führungslosigkeit der Gesellschaft werden die Gesellschafter verpflichtet, bei Zahlungsunfä-
higkeit und Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen. Hat die Gesellschaft keinen Geschäftsfüh-
rer mehr, muss jeder Gesellschafter bei Kenntnis vom Insolvenzgrund oder von der Führungslosigkeit an 
deren Stelle einen Insolvenzantrag stellen. 

• Das an Geschäftsführer gerichtete Verbot von Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bzw. 
nach Feststellung der Überschuldung wird erweitert. Es gilt zukünftig auch für Zahlungen, mit denen Ge-
schäftsführer Beihilfe zur Ausplünderung der Gesellschaft durch die Gesellschafter leisten und dadurch 
die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft herbeiführen. 



• Die bisherigen Ausschlussgründe für Geschäftsführer werden um Verurteilungen wegen Insolvenz-
verschleppung, falscher Angaben und unrichtiger Darstellung sowie Verurteilungen auf Grund allgemei-
ner Straftatbestände mit Unternehmensbezug erweitert. Das gilt auch bei Verurteilungen wegen ver-
gleichbarer Straftaten im Ausland. Außerdem haften künftig Gesellschafter, die vorsätzlich oder grob fahr-
lässig einer Person, die nicht Geschäftsführer sein kann, die Führung der Geschäfte überlassen, der Ge-
sellschaft für Schäden, die diese Person der Gesellschaft zufügen. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in 
Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
• der Schuldner die Leistung verweigert, 
• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies 
gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung beson-
ders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthal-
tenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Be-
zugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor 
dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2006: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 9,95 % 
1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 
1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

 
 
 



Ausgabe 5/2008 

Heurich . Henn .. Fries Lohn Info 
 

Themen dieser Ausgabe: 
 
∗ Altersvorsorge – Riesterförderung für Wohnungseigentum 
∗ Anhebung der Schwellenwerte für monatliche Lohnsteuer-Anmeldungen 
∗ Frist für den Beitragsnachweis – Zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
∗ Halbjahresscheck – Nachweis für Haushaltshilfen mit schwankendem Entgelt 
∗ Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch trotz kleinerer Mängel 
∗ Pauschal versteuerte Sachzuwendungen – Beitragspflichtiger Arbeitslohn 
∗ Unwirksame Überraschungsklausel bei Befristung 
∗ Verwaltungstipps zu Benzingutscheinen 
 



Altersvorsorge: Riesterförderung für Wohnungseigentum 
Im Rahmen der Riester-Rente können Versicherte seit Jahresbeginn Eigenbeiträge und Zulagen für die ei-
genen vier Wände einsetzen. Im Juni hat der Bundestag das entsprechende Eigenheimrentengesetz verab-
schiedet, welches in wesentlichen Teilen rückwirkend in Kraft tritt. 
Nach den neuen Regelungen ist es seit 2008 förderfähig, wenn Sparer mit den Riester-Zulagen auch den 
Kauf, Bau oder die Entschuldung einer Wohnung oder eines Hauses sowie den Erwerb von Anteilen an 
Wohngenossenschaften bezahlen. Wichtig dabei ist, dass die Immobilie selbst genutzt wird. Das Konzept ist 
mehrgleisig ausgelegt, es muss sich aber stets um ein staatlich zertifiziertes förderfähiges Altersvorsorge-
produkt handeln. Insbesondere sind folgende neue Möglichkeiten vorgesehen: 
• Finanzierung 

• Sparer können einen Immobilienkauf zum Beispiel mit einem Kredit finanzieren. Die Raten gelten 
dann (teilweise) als Altersvorsorgebeiträge und werden mit staatlichen Zulagen gefördert. 

• Auch Einzahlungen in Bausparverträge, also kombinierte Sparverträge mit Darlehensoption, können 
gefördert werden. 

• Ebenfalls erfasst sind Vorfinanzierungsdarlehen, eine Kombination aus Darlehen zur Vorfinanzierung 
und Bausparvertrag. 

• Genossenschaftsanteile 
• Gefördert werden können auch Verträge, die die Anschaffung weiterer Geschäftsanteile an einer Ge-

nossenschaft für eine selbst genutzte Genossenschaftswohnung vorsehen. 
Darüber hinaus kann - ähnlich der bisherigen Möglichkeit - das in einem Altersvorsorgevertrag angesparte 
geförderte Altersvorsorgekapital ganz oder teilweise unmittelbar dazu verwendet werden, selbst genutztes 
Wohneigentum anzuschaffen oder herzustellen. Neu ist, dass die Rückzahlung des entnommenen Betrages 
auf einen Altersvorsorgevertrag des Anlegers nicht mehr notwendig ist - die Förderung bleibt aber erhalten.  
Zudem haben Zulageberechtigte nun die Möglichkeit, zu Beginn der Auszahlungsphase den Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag zur Entschuldung einer eigengenutzten Immobilie zu verwenden.  

Wohnungsbauprämie 
Weitere Änderungen sieht das Gesetz bei der Wohnungsbauprämie für Bausparer vor. Künftig müssen die 
geförderten Beträge auch tatsächlich für eine Wohnung verwendet werden, sonst wird die Prämie zurückge-
fordert. Einzige Ausnahme: Bausparer unter 25 Jahren, die sieben Jahre gespart haben, können die Zulage 
in jedem Fall behalten.  

Änderungen beim „alten“ Riester 
Schließen Personen unter 25 Jahren einen Riester-Vertrag ab, erhalten sie eine Prämie von einmalig 200 €. 
Außerdem können nun auch Bezieher von Erwerbsminderungsrenten und Dienstunfähigkeitspensionen Rie-
ster-Verträge abschließen. 

Weiterführende Informationen 
Zu den Details der neuen Förderung hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein Informationsblatt 
herausgegeben. Dieses ist im Internet unter www.bmas.bund.de > Rente > Wohneigentum wird Teil der 
Altersvorsorge > Informationen zum Eigenheimrentengesetz abrufbar. 

Anhebung der Schwellenwerte für monatliche Lohnsteuer-Anmeldungen 
Mit dem Steuerbürokratieabbaugesetz sollen die Schwellenwerte der Lohnsteuer-Anmeldungen erhöht wer-
den. Die Lohnsteuer soll künftig vierteljährlich erst dann anzumelden sein, wenn die abzuführende 
Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 1.000 €, aber nicht mehr als 4.000 € betragen 
hat. Die Grenze für die jährliche Anmeldung soll von 800 € auf 1.000 € angehoben werden. 
Die Erhöhungen sollen dem Bürokratieabbau dienen, weil auf Arbeitgeberseite der Verwaltungsaufwand 
durch die Erstellung und Übermittlung der Lohnsteuer-Anmeldungen reduziert werde. Die Finanzverwaltung 
wird entlastet durch eine verringerte Anzahl der zu bearbeitenden Anmeldungen. 
Der Gesetzgeber hat dabei insbesondere Arbeitgeber geringfügig Beschäftigter im Sinn, die vom monatli-
chen Arbeitsentgelt von 400 € die Lohnsteuer mit dem Pauschsteuersatz von 20 % erheben, so dass eine 
jährliche Lohnsteuer von 960 € entsteht. In diesen Fällen ist künftig eine Lohnsteuer-Anmeldung mit dem 
Jahresbetrag abzugeben. 
Die Änderung wäre erstmals für den Lohnsteuerabzug 2009 anzuwenden. 
 



Frist für den Beitragsnachweis: Zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
Beitragsnachweise müssen rechtzeitig bei der Einzugsstelle eingereicht werden, damit sie der Einzugsstelle 
fünf Arbeitstage vor dem Ende eines Monats vorliegen.  
Beiträge, die nach dem Arbeitsentgelt bemessen werden, sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld 
spätestens am drittletzten Bankarbeitstag eines Monats fällig. Dabei kommt es auf den Monat an, in dem die 
Beschäftigung, mit der das Arbeitsentgelt erzielt wird, erfolgte. Ein verbleibender Restbeitrag 
- beispielsweise aufgrund variabler Entgeltbestandteile - wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemo-
nats fällig. 
Der Arbeitgeber kann jedoch abweichend davon den Betrag in Höhe der Beiträge des Vormonats zahlen, 
wenn Änderungen der Beitragsabrechnung regelmäßig durch Mitarbeiterwechsel oder variable Entgeltbe-
standteile dies erfordern. Für einen verbleibenden Restbetrag bleibt es auch hier bei der Fälligkeit zum dritt-
letzten Bankarbeitstag des Folgemonats. 

Frist für den Beitragsnachweis 
Der Beitragsnachweis muss vom Arbeitgeber spätestens zwei Tage vor Beitragsfälligkeit durch Datenüber-
tragung an die Einzugsstelle übermittelt werden. Wichtig dabei ist, dass der Beitragsnachweis spätestens zu 
Beginn des fünftletzten Bankarbeitstags eines Monats der Einzugsstelle vorliegt. 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben in diesem Zusammenhang klargestellt, dass der 
Beitragsnachweisdatensatz der Einzugsstelle spätestens am zweiten Arbeitstag vor Fälligkeit - das heißt, 
bereits ab 0.00 Uhr dieses Tages - vorliegen muss. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es sich dabei 
beispielsweise um einen Montag oder um einen Tag nach einem Feiertag (sogenannte Feiertagsregelung) 
handelt. Folglich ist ein Beitragsnachweis rechtzeitig eingereicht, wenn die Krankenkasse am gesamten 
fünftletzten Bankarbeitstag des Monats darüber verfügen kann. 

Sonderregelung für Minijobs 
Für versicherungsfreie geringfügig entlohnt Beschäftigte (Minijobs) gilt die Fälligkeitsregelung entsprechend. 
Lediglich für die pauschalen Beiträge, die im Haushaltsscheckverfahren für geringfügig Beschäftigte in Pri-
vathaushalten entrichtet werden, gelten andere Fälligkeitsregelungen. Diese Beiträge sind am 15. Juli für die 
Monate Januar bis Juni und am 15. Januar für die Monate Juli bis Dezember des Vorjahres fällig. 

Zahlungsverzug, Säumniszuschläge 
Kann die Einzugsstelle nicht spätestens am Fälligkeitstag über die Beiträge und Beitragsvorschüsse verfü-
gen, muss diese für jeden angefangenen Monat der Säumnis einen Säumniszuschlag in Höhe von 1 % der 
rückständigen Beiträge erheben. Um Säumniszuschläge von vornherein auszuschließen, ist es ratsam, der 
Einzugsstelle eine Einzugsermächtigung zu erteilen, da in diesem Fall die Beiträge unabhängig vom tatsäch-
lichen Zeitpunkt der Abbuchung als pünktlich gezahlt gelten. 

Halbjahresscheck: Nachweis für Haushaltshilfen mit schwankendem Entgelt 
Privathaushalte können als Arbeitgeber für ihre Haushaltshilfen mit monatlich wechselnden Entgelten einen 
sogenannten Halbjahresscheck nutzen. 
Über den Haushaltsscheck werden die Beiträge für Minijobber im privaten Haushalt mit der Minijob-Zentrale 
abgerechnet. Der Haushaltsscheck ersetzt hier auch die sonst übliche Meldung zur Sozialversicherung. Er 
ist für die Minijob-Zentrale die Grundlage zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge und dient zu-
gleich als Einzugsermächtigung für die fälligen Beitragszahlungen. Die Vordrucke - der Haushaltsscheck 
besteht insgesamt aus drei Teilen - stehen im Internet unter www.minijob-zentrale.de zur Verfügung. 

Schwankendes Entgelt 
Arbeiten Minijobber im Privathaushalt zu einem fest vereinbarten monatlichen Arbeitsentgelt, erweist sich 
der Haushaltsscheck als besonders komfortabel. Es reicht aus, wenn der Arbeitgeber diesen einmalig bei 
der Minijob-Zentrale als Dauerscheck einreicht. 
Anders sieht es bei wechselndem Monatsentgelt aus, der Haushaltsscheck muss dann monatlich - also bis 
zu sechsmal pro Kalenderhalbjahr - abgegeben werden. Um diesen Aufwand für Haushalte zu verringern, 
hat die Minijob-Zentrale nun den „Halbjahresscheck“ entwickelt. Er ergänzt den normalen Haushaltsscheck 
und wird von der Minijob-Zentrale den Arbeitgebern zur Verfügung gestellt, die Arbeitnehmer mit schwan-
kenden Arbeitsentgelten per Haushaltsscheck melden. 
 
 
 



Von der Minijob-Zentrale werden dazu maschinell vorbereitete Schecks ausgegeben, die bereits folgende 
Angaben enthalten: 
• die Personalien und die Betriebsnummer des Arbeitgebers, 
• die Personalien der Haushaltshilfe und deren Versicherungsnummer sowie 
• - je nach Sachlage - die halbjährlichen Beschäftigungszeiträume 
In diese Halbjahresschecks trägt der Arbeitgeber dann nur noch das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt für 
das jeweilige Kalenderhalbjahr sowie gegebenenfalls den Beschäftigungszeitraum ein und reicht sie zum 
jeweiligen Fälligkeitstag bei der Minijob-Zentrale ein (15.7. für das erste bzw. 15.1. des Folgejahres für das 
zweite Halbjahr). 

Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch trotz kleinerer Mängel 
Obwohl Fahrtenbuchaufzeichnungen grundsätzlich eine Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bie-
ten müssen, führen kleinere Mängel nicht zur Anwendung der 1 %-Regel. Diese ist nicht allein deshalb an-
wendbar, weil für den Dienstwagen kein gesondertes Aufwandskonto geführt wird. So entschied vor Kurzem 
der Bundesfinanzhof. 
Vor einiger Zeit hatte das Finanzgericht Köln entschieden, dass bei Ermittlung des privaten Nutzungswerts 
eines Dienstwagens anhand eines Fahrtenbuchs kleinere Mängel des Fahrtenbuchs nicht zwingend dazu 
führen, dass der private Nutzungswert anhand der 1 %-Regel ermittelt wird. Dieser Auffassung schloss sich 
der Bundesfinanzhof an. Maßgeblich ist, ob trotz der Mängel noch eine hinreichende Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der Angaben gegeben und der Nachweis des zu versteuernden Privatanteils 
möglich ist. 
Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts hält der Bundesfinanzhof es nicht für notwendig, die auf den 
zur Nutzung überlassenen Dienstwagen entfallenden Kosten getrennt aufzuzeichnen. Dies ist zwar unter 
Umständen zweckmäßig, wird jedoch vom Einkommensteuergesetz nicht verlangt. 

Pauschal versteuerte Sachzuwendungen: Beitragspflichtiger Arbeitslohn 
Zuwendungen durch Dritte, die pauschal versteuert werden, gelten als beitragspflichtiger Arbeitslohn. Die 
daraus anfallenden Gesamtsozialversicherungsbeiträge zahlt der Arbeitgeber des begünstigten Arbeitneh-
mers. 
Basis für diese Beiträge ist das Arbeitsentgelt, also alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer 
Beschäftigung, gleichgültig, ob ein Rechtsanspruch darauf besteht, unter welcher Bezeichnung oder in wel-
cher Form sie geleistet werden. Außerdem spielt es keine Rolle, ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung 
oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden. 
Seit Ende 2006 können Steuerpflichtige (z. B. Unternehmen) Sachzuwendungen pauschal versteuern, wenn 
diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt gewährt werden. Zudem dürfen die Aufwendun-
gen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder die Aufwendungen für die einzelne Zuwendung den Betrag von 
10.000 € nicht übersteigen. 

Beiträge zur Sozialversicherung 
Bei der Möglichkeit der pauschalen Versteuerung von Sachzuwendungen ergeben sich keinerlei Auswirkun-
gen für die Sozialversicherung, da die Sozialversicherungsentgeltverordnung hierfür keine Beitragsfreiheit 
vorsieht. Damit gehören die Zuwendungen im Sinne der Sozialversicherung zum Arbeitsentgelt. Erhalten 
Arbeitnehmer Sachzuwendungen aufgrund ihres Beschäftigungsverhältnisses von anderen Unternehmen 
(z. B. Tronc-Einnahmen der Angestellten einer Spielbank), liegt eine Zahlung durch Dritte vor. 
Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber die aus der Sachzuwendung für seinen zuwendungsbetroffenen Arbeit-
nehmer anfallenden Gesamtsozialversicherungsbeiträge zahlen muss. Der Zuwender an Dritte ist von der 
Beitragszahlung gänzlich ausgenommen, da zwischen diesem Unternehmen und dem Arbeitnehmer kein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis besteht. 

Höhe der Zuwendung mitteilen 
Um die Beiträge der Zuwendung richtig bemessen zu können, muss der Arbeitnehmer die Höhe der Sach-
zuwendung bzw. den Betrag mitteilen, von dem sich die Pauschalsteuer bemisst. Darüber hinaus empfehlen 
die Sozialversicherungsträger den zuwendenden Unternehmen, die Arbeitgeber der Zuwendungsempfänger 
direkt über die Höhe der geleisteten Sachzuwendung zu informieren. 
 
 
 
 



Unwirksame Überraschungsklausel bei Befristung 
In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall stritten die Parteien über die Befristung eines Ar-
beitsverhältnisses. 
Die Parteien schlossen einen Arbeitsvertrag mit unter anderem folgenden Inhalt: 
„Der/die Arbeitnehmer/-in wird vom 01. November 2005 bis 31. Oktober 2006 … zeitlich befristet nach § 14 
Abs. 2 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge eingestellt. …Die ersten 
sechs Monate gelten als Probezeit. Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf dieser Probezeit, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf." 
In dem Vertrag war die Vertragslaufzeit vom 01. November 2005 bis 31. Oktober 2006 durch Fettdruck her-
vorgehoben. 
Der Arbeitgeber teilte der Arbeitnehmerin mit, dass das Arbeitsverhältnis mit Ablauf der Probezeit zum 
30.04.2006 ende. 
Die Arbeitnehmerin vertrat die Ansicht, dass die Klausel mit der Befristung auf das Ende der Probezeit eine 
überraschende Klausel im Sinne des § 305c Abs. 1 BGB sei. Diese sei deshalb nicht Vertragsbestandteil 
geworden und deshalb habe das Arbeitsverhältnis nicht zum 30.04.2006 geendet. 
Das BAG folgte dieser Auffassung. 
Aus dem äußeren Erscheinungsbild der Vertragsbestimmung konnte die Klägerin entnehmen, dass der Ar-
beitsvertrag für die Zeit vom 1. November 2005 bis zum 31. Oktober 2006 abgeschlossen werden sollte. 
Durch die drucktechnische Hervorhebung wird der Eindruck erweckt, der Arbeitsvertrag sei zum 
31. Oktober 2006 befristet. Auf Grund dieser Vertragsbestimmung und ihrer optischen Gestaltung brauchte 
die Arbeitnehmerin nicht damit zu rechnen, dass der folgende Text ohne besondere Hervorhebung eine Be-
fristung zum Ablauf der sechsmonatigen Probezeit enthielt. 

Verwaltungstipps zu Benzingutscheinen 
Die OFD Hannover hat zur lohnsteuerlichen Behandlung von Tankgutscheinen anhand von 5 Beispielen 
Stellung genommen: 

Beispiel 1: 
Der Arbeitgeber erstellt auf eigenem Briefpapier Benzingutscheine, die er an seine Arbeitnehmer ausgibt. 
Auf dem Gutschein sind Art und Menge des Kraftstoffs genau bezeichnet. Der Arbeitnehmer löst diesen 
Gutschein bei der auf dem Gutschein bezeichneten Tankstelle ein. Mit dieser Tankstelle hat der Arbeitgeber 
eine Rahmenvereinbarung über die Einlösung von Kraftstoffgutscheinen abgeschlossen. Laut dieser Verein-
barung erfolgt die Abrechnung über die eingelösten Gutscheine mittels einer in der Tankstelle verbleibenden 
Kundenkarte des Arbeitgebers. 

Lösung 1: 
Hier liegen die Voraussetzungen für die Annahme eines Sachbezugs und der Berücksichtigung der 
44 €-Freigrenze vor. Der Beurteilung eines Warengutscheins als Sachbezug steht nicht entgegen, dass der 
Arbeitgeber nicht einen vom Dritten ausgestellten Warengutschein erworben und weitergegeben hat, son-
dern selbst eine Urkunde ausstellt, durch die der Arbeitnehmer eine Ware vom Dritten beziehen kann. Die 
Abrechnung über eine Kundenkarte des Arbeitgebers ist unschädlich, da diese bei der Tankstelle bleibt und 
daher keine Zahlungsfunktion [In der Regel haben Tankkarten Zahlfunktion und wirken daher wie eine Fir-
menkreditkarte. Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer neben einem von ihm ausgestellten Benzin-
gutschein eine solche Tankkarte, hat die Zuwendung Bargeldcharakter. Der Arbeitgeber wendet dem Arbeit-
nehmer damit keinen Sachbezug zu.] für den Arbeitnehmer hat. 

Beispiel 2: 
Der Arbeitgeber erstellt Tankgutscheine mit einer konkret bezeichneten Ware und Menge ohne einen anzu-
rechnenden Betrag oder Höchstbetrag und verteilt sie an seine Arbeitnehmer. In einer Mitarbeiterinformation 
heißt es dazu: "Sie erhalten die Möglichkeit, monatlich einen Sachwert in Höhe von maximal 40 € einzulö-
sen. Bitte akzeptieren Sie auch zu Ihrem Vorteil, dass auf dem monatlichen Gutschein eine Menge an Kraft-
stoff steht, die bedingt durch die Tagespreise den Gesamtwert von 40 € pro Monat übersteigen kann. Tan-
ken Sie nur die Menge, die zum Geldwert von 40 € führt." Die Gutscheine werden nicht bei der Tankstelle 
eingereicht. Der Arbeitnehmer tankt dagegen mit einer UTA-Tankkarte des Arbeitgebers, die er nur nach 
Ausgabe des Gutscheins verwenden darf. Die Rechnungslegung erfolgt an den Arbeitgeber. Tanken darf der 
Arbeitnehmer mit dieser Tankkarte nur, wenn er infolge besonderer Leistungen einen Gutschein vom Arbeit-
geber erhalten hat. Der Kartenzahlungsbeleg wird mit der monatlichen Gehaltsabrechnung aufbewahrt. 



Lösung 2: 
In diesem Fall handelt es sich nicht um einen bei einem Dritten einzulösenden Warengutschein. Mit der 
Rechnungslegung an den Arbeitgeber tilgt der Arbeitgeber eine vom Arbeitnehmer im eigenen Namen be-
gründete Verbindlichkeit. Der Arbeitgeber ist nicht Vertragspartner der Tankstelle. Hier liegt somit eine Bar-
lohnzahlung vor. Die zusätzliche Begrenzung des Gutscheins in Verbindung mit der Mitarbeiterinformation 
ist irrelevant, da bereits auf Grund der dem Arbeitnehmer überlassenen UTA-Tankkarte Barlohn vorliegt. 

Beispiel 3: 
Der Arbeitgeber ermöglicht seinen Arbeitnehmern monatlich auf Grund einer Vereinbarung eine bestimmte 
Menge an Kraftstoff mittels Tankkarten, die auf den Arbeitgeber lauten, im Namen und auf Rechnung des 
Arbeitgebers zu tanken. Neben der Tankkarte erhalten die Mitarbeiter eine Bescheinigung, mit welcher sie 
den Nachweis erbringen, dass im Namen und für Rechnung des Arbeitgebers getankt wird. Der Arbeitneh-
mer ist angewiesen, neben der Tankkarte die Bescheinigung vorzulegen. Dies ist auf der Bescheinigung zu 
dokumentieren. Die Vorlage der Bescheinigung ist nicht auf eine bestimmte Tankstelle beschränkt. Der 
Kraftstoff wird durch den Verkäufer direkt mit dem Arbeitgeber abgerechnet. 

Lösung 3: 
Da die Tankkarte auch hier die Funktion einer Firmenkreditkarte hat, hat die Zuwendung Bargeldcharakter. 
Die bei der Tankstelle vom Arbeitnehmer vorzulegende Bescheinigung führt zu keiner abweichenden Beur-
teilung. Erhielte der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Bargeld und eine Bescheinigung, dass er im Namen und 
für Rechnung des Arbeitgebers tankt, wäre auch kein Sachbezug anzunehmen. 

Beispiel 4: 
Der Arbeitgeber gibt seinem Arbeitnehmer einen von der Tankstelle erstellten Blanko-Tankgutschein aus. Art 
und Menge des Kraftstoffs werden von der Tankstelle erst bei Einlösung des Gutscheins eingetragen. Der 
Arbeitgeber erhält von der Tankstelle eine Rechnung über den Gutscheinwert. Im Beispielsfall tankt der Ar-
beitnehmer 51,70 Liter für 77,14 €. Davon werden 19,44 Liter für 29,00 € mittels des Gutscheins beim Ar-
beitgeber abgerechnet. Den Restbetrag von 48,14 € zahlt der Arbeitnehmer selbst. 

Lösung 4: 
Der Gutschein muss zum Bezug einer bestimmten, der Art und Menge nach konkret bezeichneten Ware 
oder Dienstleistung bei einem Dritten berechtigen. Hier ist auf den Gutscheinen weder der Art noch der 
Menge nach die Ware konkret bezeichnet. Außerdem ist der Gutschein offensichtlich auf einen Höchstbetrag 
begrenzt, denn die Tankstelle rechnet mit dem Arbeitgeber nur die Kraftstoffmenge bis zu einem Betrag von 
29 € ab. Den übersteigenden Betrag muss der Arbeitnehmer selbst tragen. 
Der Gutschein hat hier somit die Funktion eines Zahlungsmittels. Der Arbeitgeber wendet Barlohn zu. 

Beispiel 5: 
Der Arbeitgeber stellt seinen Arbeitnehmern Gutscheine über 32 Liter Superbenzin zur Verfügung. Der Ar-
beitnehmer löst diesen Gutschein bei der Tankstelle seiner Wahl ein. Der Arbeitnehmer bezahlt im Wege 
des abgekürzten Zahlungsweges die Tankrechnung namens und im Auftrag des Arbeitgebers und lässt sich 
den eingelösten Tankgutschein vom Tankwart bestätigen. Nach Vorlage des unterzeichneten Gutscheins 
und der Quittung beim Arbeitgeber erhält der Arbeitnehmer den ausgelegten Betrag zurück. 

Lösung 5: 
Ein Sachbezug ist eine Sach- oder Dienstleistung vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer. Bezahlt der Ar-
beitnehmer jedoch zunächst den vollen Preis für eine Ware und erhält er auf Grund des Gutscheins vom 
Arbeitgeber später eine Gutschrift, handelt es sich um eine Geldleistung. Der Arbeitgeber wird hier nicht 
Vertragspartner der Tankstelle. Vielmehr tilgt der Arbeitgeber eine vom Arbeitnehmer in dessen eigenem 
Namen begründete Verbindlichkeit. 
Die vorgenannten Grundsätze sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 


